
EIGELTINGEN
A M T S -  U N D  M I T T E I L U N G S B L A T T

Kommunal-Info für die Gemeinde EIGELTINGEN

EIGELTINGEN

Nummer  37 12. September 2019

Sitzung des Gemeinderats 
am Montag, 16. September 2019 um 20:00 Uhr 

im Rathaus Eigeltingen, Sitzungssaal, Krumme Straße 1, Eigeltingen 
 
 Tagesordnung: 
 TOP 1: Fragemöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger 
 
TOP 2: Vergabe von Tiefbau- und Rohrleitungsarbeiten, Langensteiner Straße 
 
TOP 3: Sachstand Einrichtung Naturkindergartengruppe, Standortwahl 
 
TOP 4: 3. Änderung des Bebauungsplanes „Klein Öschle IV“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
 
TOP 5: Zuschuss für Förderverein Krankenhaus Stockach 
 
TOP 6: Baugesuche  
 1. Wohnhaus-Anbau an das bestehende Gebäude
  Gemarkung Eigeltingen, Homberger Straße 8, Flst.-Nr. 2296
 2. Neubau eines Wohnhauses mit PKW-Doppelgarage
  Gemarkung Heudorf, Brielweg 27, Flst.-Nr. 2864
 3. Neubau eines Carports mit Gartenhaus und Gartenanlage
  Gemarkung Heudorf, Brielweg 21a, Flst.-Nr. 2867
 4. Teil-Umbau einer Gerätehalle zum Wohnhaus
  Gemarkung Münchhöf, Tannenbergstraße 11, Flst.-Nr. 62
 5. Abriss des Schuppens, Anbau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten
  Gemarkung Rorgenwies, Hochbuchstraße, Flst.-Nr. 262/1
 6. Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller
  Gemarkung Honstetten, Öschlering 1, Flst.-Nr. 3653 
 
TOP 7: Bekanntgaben des Bürgermeisters 
 
TOP 8: Anerkennung der öff entlichen Sitzungsniederschriften 
 
TOP 9: Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
 

Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sind recht herzlich eingeladen. 

Freundliche Grüße 
Alois Fritschi,

Bürgermeister 
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Rathaus Eigeltingen
Tel.  07774 9322-0
Fax  07774 9322-30
e-Mail:  gemeinde@eigeltingen.de
Internet  www.eigeltingen.de

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Mi 16.00 – 18.00 Uhr oder nach
Vereinbarung

Sprechstunden der Verwaltung:
Mo 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Di 8.00 – 12.00
Mi  13.30 – 18.00
Do 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Fr 8.00 – 13.00

Sprechstunden Revierleiter Strähle:
Mi  16.00 – 18.00
Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ihre Ansprechpartner
Zentrale Rathaus  07774/9322-0 
Frau Klaus, Sekretariat BM  9322-11 
Herr Fritschi, Bürgermeister  9322-12 
Frau Lütte, Kämmerei  9322-13 
Frau Meineke, Kasse  9322-14 
Frau Lattner., Rechnungswesen,  9322-23 
Herr Beitlich, Grundbuchamt  9322-16 
Frau Federer, Standesamt  9322-17 
Herr Braun, Hauptamt  9322-18 
Herr Kech, Hauptamt  9322-25 
Frau Eydner, Hauptamt  9322-24 
Frau Fuchs, Frau Fischer, 
Bürgerbüro  9322-19 
Frau Hizar, Steueramt  9322-20 
Herr Strähle, Forst  9322-22 
Herr Strähle, Forst (Handy)  0172/6232959 
Bauhof  07774/8104 
Frank Martin, Bauhofleiter  0172/6233107 
Wassermeister 
Fuchs, Joachim  07774/922408 
Fuchs, Joachim Handy  0172/7226656 
Fuchs, Joachim privat  07774/1720 

Kindergarten „Löwenzahn“ 
 07774/7693 
Kindergarten.Loewenzahn@t-online.de 

Kindergarten Honstetten  07774/6080 
Kindergarten Heudorf  07465/2738 

Gemeinschaftsschule 
Eigeltingen  07774/939690 

Tagesmütterverein  
Landkreis Konstanz e. V.
(Di. 10-12 Uhr)  07732/823388-6

Bekanntmachung über die 
Durchführung des Volks- 
begehrens Artenschutz - 
„Rettet die Bienen“ über das 
„Gesetz zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes und des 
Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes“ 
In Baden-Württemberg wird das Volksbe-
gehren 
 
Artenschutz - „Rettet die Bienen“ über das 
„Gesetz zur Änderung des Naturschutzge-
setzes und des Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetzes“ 
 
durchgeführt. 
 
Wer das Volksbegehren unterstützen möch-
te, kann dies im Rahmen der freien oder 
amtlichen Sammlung tun. 
 
1. Bei der freien Sammlung, die am Diens-

tag, den 24. September 2019 beginnt, 
besteht die Möglichkeit, sich innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten, 
also bis Montag, den 23. März 2020, in 
von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens oder deren Beauftragten 
ausgegebene Eintragungsblätter zur 
Unterstützung des Volksbegehrens ein-
zutragen.

2. Bei der amtlichen Sammlung werden 
bei den Gemeindeverwaltungen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten 
Eintragungslisten zur Unterstützung des 
Volksbegehrens aufgelegt. Die amtli-
che Sammlung dauert drei Monate und 
startet am Freitag, den 18. Oktober 2019 
und endet am Freitag, den 17. Januar 
2020.

 
 Die Eintragungsliste für die Gemeinde 

Eigeltingen wird in der Zeit vom 18. 
Oktober 2019 bis 17. Januar 2020 im 
Rathaus, - Bürgerbüro, Zi. Nr. 1 im EG – 
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen 

 zu folgenden Öffnungszeiten 
 Montag    8:00 – 12:00 Uhr und 
    13:30 – 15:30 Uhr 
 Dienstag    8:00 – 12:00 Uhr 
 Mittwoch 13:30 – 18:00 Uhr 
 Donnerstag    8:00 – 12:00 Uhr und 
    13:30 – 15:30 Uhr 
 Freitag    8:00 – 12:00 Uhr 

 für Eintragungswillige zur Eintragung 
bereitgehalten. 

 Der Zugang ist rollstuhlgeeignet mög-
lich. 

 
3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste 

oder das Eintragungsblatt ist nur be-
rechtigt, wer im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung im Land Baden-Württemberg 

zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies 
sind alle Personen, die am Tag der Ein-
tragung
- mindestens 18 Jahre alt sind,
- die deutsche Staatsangehörigkeit be-

sitzen,
- seit mindestens drei Monaten in Ba-

den-Württemberg ihre Wohnung, bei 
mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung haben oder sich sonst ge-
wöhnlich aufhalten, und

- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind Personen, die ihr Wahlrecht infol-
ge Richterspruchs verloren haben.

4. Eintragungsberechtigte können bei der 
amtlichen Sammlung ihr Eintragungs-
recht nur in der Gemeinde ausüben, 
in der sie ihre Wohnung, bei mehre-
ren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne 
Wohnung können sich in der Gemein-
de eintragen, in der sie sich gewöhnlich 
aufhalten.

5. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein 
Eintragungsrecht nur einmal ausüben, 
folglich nur eine Unterstützungsunter-
schrift leisten.

6. Bei der freien Sammlung hat die oder 
der Eintragungsberechtigte auf dem 
Eintragungsblatt den Familiennamen, 
die Vornamen, das Geburtsdatum, die 
Anschrift (Hauptwohnung) sowie den 
Tag der Unterzeichnung anzugeben 
und dies persönlich und handschriftlich 
zu unterschreiben. Durch Ankreuzen 
muss bestätigt werden, dass vor der 
Unterzeichnung des Eintragungsblattes 
die Möglichkeit bestand, den Entwurf 
der Gesetzesvorlage und deren Be-
gründung einzusehen. Eintragungen, 
die die unterzeichnende Person nicht 
eindeutig erkennen lassen, weil sie z. 
B. unleserlich oder unvollständig sind, 
oder die erkennbar nicht eigenhändig 
unterschrieben sind oder das Datum der 
Unterzeichnung fehlt, sind ungültig.

 Das Eintragungsblatt ist für die Beschei-
nigung des Eintragungsrechts entweder 
von den Vertrauensleuten des Volksbe-
gehrens, deren Beauftragten oder der 
unterzeichnenden Person selbst spätes-
tens bis Montag, den 23. März 2020, bei 
der Gemeinde einzureichen, in der die 
Wohnung, bei mehreren die Hauptwoh-
nung oder der gewöhnliche Aufenthalt 
besteht. 

7. Eine Eintragung in die bei der Gemeinde 
ausgelegte Eintragungsliste kann erst 
erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund 
der dort vorhandenen melderechtlichen 
Angaben feststellt, dass die Person ein-
tragungsberechtigt ist. Eintragungswilli-
ge, die der oder dem Gemeindebediens-
teten nicht bekannt sind, haben sich auf 
Verlangen auszuweisen. Eintragungswil-

Amtliche NACHRICHTEN



3 | DONNERSTAG, 12. SEPTEMBER 2019    Mitteilungsblatt der Gemeinde Eigeltingen

Wichtige Rufnummern

Bürgermeisteramt Tel. 07774 9322-0
 Fax: 07774 9322-30
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen
Homepage: www.eigeltingen.de
E-Mail: gemeinde@eigeltingen.de
Bürgermeister Mobil: 0170 8159217
 Privat: 07774 920714
Bauhofleiter Frank Martin
 Mobil: 0172 6233107
Wassermeister Joachim Fuchs
 Mobil: 0172 7226656
Thüga Energienetze GmbH
 Tel. 0800 7750007
EW Aach (Strom Eigeltingen) 
 Tel. 07774 920116
EnergieDienst (Strom Honstetten)
 Service: Tel. 07623 921818
 Störung: Tel. 07623 921818
EnBW (Strom restliche Gemeinde)
 Tel. 0721 6300
Störungsnummer 
EnBW Regional AG Tel. 0800 3629-477
(Gesamtgemeinde außer Honstetten)
Polizei-Notruf 110
Polizei Stockach Tel. 07771 9391-0
Feuerwehr 112
FFW-Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen
 Mobil: 0170 4756403
DRK-Rettungsdienst/Notarzt 112
Mauritius-Apotheke Tel. 9397999
Arzt, Dr. Freibauer Tel. 07774 932900
Ärztliche Leitzentrale Radolfzell
 Tel. 01805 19292350
Zahnarzt, Dr. Tiplic Tel. 07774 6163
Zahnärztlicher Notdienst
 Tel. 0180 3222555-25
Tierarzt, Dr. Szabo & Dr. Meier 
 Tel. 07774/9299609
Giftnotruf Tel. 0761 19240

Redaktionsschluss  
Das Amtsblatt KW 37 erscheint am 
Donnerstag, 19. September 2019 

 
Redaktionsschluss 

Montag, 16. September 2019,  
12:00 Uhr, 

Später eingehende Berichte können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Apotheken-Notdienst 
Die Apotheken-Notdienste sind an allen 
Apotheken veröffentlicht. 
www.aponet.de, Tel.-Nr. 0800/0022833 

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst: 
Dienstbeginn ist Samstag, 14:00 Uhr 
(vormittags ist der Haustierarzt zu
erreichen) 
  
Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem 
Tierarzt. 

lige sollen daher zur Eintragung ihren 
Personalausweis mitbringen.

8. Die Unterschrift auf dem Eintragungs-
blatt oder der Eintragungsliste kann nur 
persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, 
aber das Volksbegehren unterstützen 
will, muss dies bei der Gemeinde zur 
Niederschrift erklären. Dies ersetzt die 
Unterschrift.

9. Gegenstand des Volksbegehrens ist der 
folgende Gesetzentwurf mit Begrün-
dung. Dieser wird von den Vertrauens-
leuten der Antragsteller oder deren 
Beauftragten bei der Ausgabe der Ein-
tragungsblätter zur Einsichtnahme be-
reitgehalten und bei der Gemeinde im 
Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetzes 
A. Zielsetzung 
Durch das Änderungsgesetz werden im 
Naturschutzgesetz (NatSchG) sowie im 
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz 
(LLG) notwendige Ergänzungen und An-
passungen vorgenommen, mit welchen die 
Sicherung der Vielfalt an Tier- und Pflanzen-
arten in Baden-Württemberg gewährleistet 
werden soll. Dazu wird das Ziel, die Vielfalt 
der Arten innerhalb der Landesgrenzen des 
Landes Baden-Württemberg zu schützen, 
in Gesetzesform eingeführt. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wird der Einsatz von Pestizi-
den (Pflanzenschutzmittel und Biozide) auf 
bestimmten Schutzflächen neu geregelt. 
Zusätzlich werden Änderungen im Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetz vor-
genommen, um sicherzustellen, dass auf 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen das verbindliche Ziel des Artenschut-
zes nicht durch den Einsatz von Pestiziden 
konterkariert und vermehrt die Artenvielfalt 
unterstützende ökologische Landwirtschaft 
betrieben wird. Die Reduktion des Pesti-
zideinsatzes wird als gesetzlich formulier-
tes Ziel manifestiert. Des Weiteren wird die 
Pflicht des Landes zu einer besseren und 
transparenten Dokumentation der erreich-
ten Fortschritte festgeschrieben. 

B. Wesentlicher Inhalt 
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Arten-
vielfalt zu stärken, welches durch folgende 
Inhalte erreicht werden soll:  
•	 Stärkung des Ziels, dem Rückgang der 

Artenvielfalt in Flora und Fauna und 
dem Verlust von Lebensräumen entge-
genzuwirken sowie die Entwicklung der 
Arten und deren Lebensräume zu beför-
dern als Regelungsgegenstand (Artikel 1 
Nummer 1)

•	 Bessere Verankerung des Ziels, die Ar-
tenvielfalt zu schützen, in den einschlä-
gigen Bildungs- und Ausbildungsan-
geboten öffentlicher Träger (Artikel 1 
Nummer 2)

•	 Wirksamer Schutz des Biotopverbundes 
durch flächendeckende planerische Si-
cherung (Artikel 1 Nummer 3)

•	 Schutz für extensiv genutzte Obstbaum-
wiesen, Obstbaumweiden und Obst-
baumäcker mit hochwachsenden Obst-
bäumen (Streuobstbestände) (Artikel 1 
Nummer 4)

•	 Verbot von Pestiziden auf naturschutz-
rechtlich besonders geschützten Flä-
chen, bei klar definierten Ausnahmen 
(Artikel 1 Nummer 5)

•	 Einforderung geeigneter Maßnahmen, 
um den Anteil der ökologischen Land-
wirtschaft auf der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche in Baden-Württemberg 
bis 2035 schrittweise auf 50 Prozent 
anzuheben sowie Umstellung landesei-
gener Landwirtschaftsbetriebe auf öko-
logische Landwirtschaft (Artikel 2)

•	 Verpflichtung zur Erarbeitung einer Stra-
tegie bis 1. Januar 2022 zur Reduktion 
des Pestizideinsatzes um 50 Prozent bis 
zum Jahr 2025 (Artikel 2)

C. Alternativen 
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen 
keine Alternativen. 
 
D. Wesentliche Ergebnisse der Rege-
lungsfolgenabschätzung und Nachhal-
tigkeitsprüfung 
Bei den vorgelegten Änderungen handelt 
es sich um notwendige Ergänzungen und 
Anpassungen bestehender Gesetze, um das 
Artensterben in Baden-Württemberg aufzu-
halten und die Artenvielfalt zu stärken. Die 
Neufassungen von § 7, § 22, § 33a und § 34 
NatSchG sowie von § 2 LLG dienen der Er-
füllung der im neu gefassten § 1a NatSchG 
gestärkten Zielsetzung der Sicherung von 
Artenvielfalt. Die Reduktion von Pestizidein-
sätzen und der Ausbau ökologischer Land-
wirtschaft stehen erwiesenermaßen in direk-
tem Zusammenhang mit der Verbesserung 
der Artenvielfalt. Da deren Sicherstellung 
und Förderung wiederum Abstimmungsge-
genstand des beantragten Volksbegehrens 
ist, ergibt sich der Bedarf der genannten 
Gesetzesänderungen daraus. Die Anpassun-
gen in Aus- und Weiterbildung scheinen als 
notwendige Voraussetzung, um alle Betei-
ligten besser auf die genannten Änderun-
gen vorzubereiten. Insofern sind diese we-
sentlichen Veränderungen als im Sinne der 
Zielerreichung angemessen zu bewerten. 
 
Die Änderungen führen nicht zu zwangs-
läufigen finanziellen Mehrbelastungen 
für öffentliche oder private Haushalte. Die 
Regelungsfolgen des Änderungsgesetzes 
werden damit insgesamt als positiv abge-
schätzt. Die Änderungen sind als nachhaltig 
einzuordnen. 
 
Der Landtag wolle beschließen,  
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine 
Zustimmung zu erteilen: 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und Landwirt-

schafts- und Landeskulturgesetzes 
 

Artikel 1 
Änderungen des Naturschutzgesetzes 

Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 
(GBl. S. 585), zuletzt geändert durch Art. 1 
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des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, 
ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) wird wie folgt ge-
ändert: 
1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:
 

„§ 1a 
Artenvielfalt 

Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus ver-
pflichtet sich das Land im besonderen 
Maße dem Rückgang der Artenvielfalt in 
Flora und Fauna und dem Verlust von Le-
bensräumen entgegenzuwirken sowie 
die Entwicklung der Arten und deren 
Lebensräume zu befördern.” 

 
2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
 „(3) Die Träger der land-, forst- und fi-

schereiwirtschaftlichen Ausbildung 
und Beratung sollen die Inhalte und 
Voraussetzungen einer natur- und land-
schaftsverträglichen Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft, insbesondere mit 
dem Ziel, die biologische Artenvielfalt 
in der landwirtschaftlichen Produktion 
durch ökologische Anbauverfahren zu 
erhalten und zu fördern, im Rahmen ih-
rer Tätigkeit vermitteln.“ 

 
3. § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 Die Worte „soweit erforderlich und ge-

eignet” werden gestrichen. 
 
4. Nach § 33 wird folgender § 33a einge-

fügt:

„§ 33a 
Erhalt von Streuobstbeständen 

 (1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, 
Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker 
aus hochstämmigen Obstbäumen mit 
einer Fläche ab 2.500 Quadratmetern mit 
Ausnahme von Bäumen, die weniger als 
50 Meter vom nächstgelegenen Wohn-
gebäude oder Hofgebäude entfernt sind 
(Streuobstbestände) sind gesetzlich ge-
schützt. Die Beseitigung von Streuobst-
beständen sowie alle Maßnahmen, die 
zu deren Zerstörung, Beschädigung 
oder erheblichen Beeinträchtigung 
führen können, sind verboten. Pflege-
maßnahmen, die bestimmungsgemäße 
Nutzung sowie darüberhinausgehende 
Maßnahmen, die aus zwingenden Grün-
den der Verkehrssicherheit erforderlich 
sind, werden hierdurch nicht berührt.  

 (2) Die untere Naturschutzbehörde kann 
Befreiungen von den Verboten nach Ab-
satz 1 unter den Voraussetzungen des 
§ 67 Absatz 1 und 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen 
aus Gründen der Verkehrssicherheit lie-
gen Gründe des überwiegenden öffent-
lichen Interesses in der Regel erst dann 
vor, wenn die Maßnahmen aus Gründen 
der Verkehrssicherheit zwingend erfor-
derlich sind und die Verkehrssicherheit 
nicht auf andere Weise erhöht werden 
kann. Der Verkehrssicherungspflichtige 
hat die aus Gründen der Verkehrssiche-
rung notwendigen Maßnahmen in Ab-
stimmung mit der Naturschutzbehörde 
vorzunehmen. Die Befreiung wird mit 
Nebenbestimmungen erteilt, die sicher-
stellen, dass der Verursacher Eingriffe 

in Streuobstbestände unverzüglich 
durch Pflanzungen eines gleichwertigen 
Streuobstbestandes in räumlicher Nähe 
zum Ort des Eingriffs auszugleichen hat. 

 (3) Im Falle eines widerrechtlichen Ein-
griffs ist dem Verursacher durch die 
Naturschutzbehörde die Wiederher-
stellung eines gleichwertigen Zustands 
durch Ersatzpflanzungen aufzuerlegen.“ 

 
5. § 34 wird wie folgt neu gefasst:
 

„§ 34 
Verbot von Pestiziden 

 Die Anwendung von Pestiziden (Pflan-
zenschutzmittel und Biozide) gemäß 
Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 
2009/128/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für die nachhaltige Ver-
wendung von Pestiziden (ABl. L 309 
vom 24. November 2009, S. 71) in der 
jeweils geltenden Fassung ist in Natur-
schutzgebieten, in Kern- und Pflegezo-
nen von Biosphärengebieten, in gesetz-
lich geschützten Biotopen, in Natura 
2000-Gebieten, bei Naturdenkmälern 
und Landschaftsschutzgebieten, soweit 
sie der Erhaltung, Entwicklung oder Wie-
derherstellung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
der Regenerationsfähigkeit und nach-
haltigen Nutzungsfähigkeit der Natur-
güter, einschließlich des Schutzes von 
Lebensstätten und Lebensräumen be-
stimmter wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten dienen, verboten. Die untere 
Naturschutzbehörde kann auf Antrag 
die Verwendung bestimmter Mittel im 
Einzelfall zulassen, soweit eine Gefähr-
dung des Schutzzwecks der in Satz 1 ge-
nannten Schutzgebiete oder geschütz-
ten Gegenstände nicht zu befürchten 
ist. Die höhere Naturschutzbehörde 
kann die Verwendung dieser Mittel für 
das jeweilige Gebiet zulassen, soweit 
eine Gefährdung des Schutzzwecks der 
in Satz 1 genannten Schutzgebiete oder 
geschützten Gegenstände nicht zu be-
fürchten ist. Das zuständige Ministerium 
berichtet jährlich dem Landtag über die 
erteilten Ausnahmen. Weitergehende 
Vorschriften bleiben unberührt.” 

 
6. § 71 wird wie folgt geändert:

Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt: 
„(4) In den Grenzen des § 34 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. 
S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) darf ein 
Einsatz von Pestiziden noch bis zum 1. 
Januar 2021 fortgeführt werden.“ 

 
7. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend 

anzupassen.

Artikel 2 
Änderung des Landwirtschafts- und 

Landeskulturgesetzes (LLG) 
 Das Landwirtschafts- und Landeskultur-

gesetz vom 14. März 1972, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 50 der Verordnung 
vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 105), 
wird wie folgt geändert: 

 Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b 
eingefügt: 

„§ 2a 
Ökologischer Landbau 

 (1) Zur Förderung der Artenvielfalt 
im Sinne von § 1a des Gesetzes zum 
Schutz der Natur und zur Pflege der 
Landschaft vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 
585) in der jeweils geltenden Fassung 
verfolgt das Land das Ziel, dass die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Baden-Württemberg nach und nach, 
bis 2025 zu mindestens 25 Prozent und 
bis 2035 zu mindestens 50 Prozent, 
gemäß den Grundsätzen des ökologi-
schen Landbaus gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 und des Gesetzes zur 
Durchführung der Rechtsakte der Eu-
ropäischen Gemeinschaft oder der Eu-
ropäischen Union auf dem Gebiet des 
ökologischen Landbaus (Öko-Landbau-
gesetz − ÖLG) in der jeweils geltenden 
Fassung bewirtschaftet werden. 
(2) Staatliche Flächen, die sich in Ei-
genbewirtschaftung befinden (Staats-
domänen), sind ab dem 1. Januar 2022 
vollständig gemäß den Vorgaben zum 
ökologischen Landbau gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und des 
Öko-Landbaugesetzes in den jeweils 
geltenden Fassungen zu bewirtschaf-
ten. 
(3) Verpachtete landwirtschaftliche 
Flächen in Landeseigentum werden 
an nach den Grundsätzen des Ökolo-
gischen Landbaus gem. Absatz 2 wirt-
schaftende Betriebe verpachtet. In den 
Pachtverträgen wird zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt festgelegt, dass die Flä-
chen gemäß den Grundsätzen des öko-
logischen Landbaus zu bewirtschaften 
sind. In Härtefällen ist auch eine natur-
schutzorientierte Bewirtschaftung unter 
Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden 
gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richt-
linie 2009/128/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Okto-
ber 2009 über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für die nachhaltige Ver-
wendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 
24. November 2009, S. 71) in der jeweils 
geltenden Fassung und mineralischem 
Stickstoffdünger zulässig. 
(4) Einmal jährlich ist dem Landtag 
durch das zuständige Ministerium ein 
Statusbericht zu den ökologisch genutz-
ten Landwirtschaftsflächen zu erstatten. 

 
§ 2b 

Reduktion des Pestizideinsatzes 
(1) Der Einsatz von Pestiziden gemäß 
Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 
2009/128/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über einen Aktionsrahmen der Ge-
meinschaft für die nachhaltige Verwen-
dung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. 
November 2009, S. 71) in der jeweils gel-
tenden Fassung in der Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft sowie im Siedlungs- 
und Verkehrsbereich soll bis 2025 um 
mindestens 50 Prozent der jeweiligen 
Flächen reduziert werden. 
(2) Hierfür wird die Landesregierung bis 
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zum 1. Januar 2022 eine Strategie erar-
beiten. Die Entwicklung und Umsetzung 
der Strategie wird durch einen Fach-
beirat aus zuständigen Behörden und 
Verbänden (Umwelt-, Bauern-, Forst-, 
Gartenbau- und Kommunalverbände) 
begleitet. 
(3) Das zuständige Ministerium ermittelt 
jährlich den Einsatz von chemisch-syn-
thetischen Pestiziden nach Fläche und, 
wenn möglich, nach Wirkstoffmenge 
und Behandlungsintensität und veröf-
fentlicht diese Ergebnisse. 
(4) Das zuständige Ministerium berich-
tet dem Landtag jährlich in schriftlicher 
Form über die Ergebnisse der Pestizidre-
duktion.“ 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft. 
  

Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 Gegenwärtig wird auch in Baden-Würt-

temberg ein dramatischer Artenverlust 
verschiedenster Gruppen von Tieren 
und Pflanzen festgestellt. Gerade der 
drastische Rückgang der Artenvielfalt, 
insbesondere den Insekten, den Am-
phibien, den Reptilien, den Fischen, 
den Vögeln und den Wildkräutern ist 
durch einschlägige Untersuchungen 
eindeutig nachgewiesen (vgl. aktuelle 
Roten Listen und Artenverzeichnisse Ba-
den-Württembergs). Als wesentliche Ur-
sachen wissenschaftlich anerkannt sind 
der übermäßige Einsatz von Dünge-
mitteln (Dalton und Brand-Hardy, 2003; 
Isbell et al., 2013) und Pestiziden (Mee-
han et al., 2011; UBA, 2017) sowie die 
strukturelle Verarmung der Landschaft 
(Fabian et al., 2013). Jede verlorene Art 
und jeder gestörte Lebensraum ist nicht 
nur ein Verlust an Stabilität des natürli-
chen Lebensgefüges, sondern auch eine 
Beeinträchtigung der Lebensqualität 
der Menschen. Der vorliegende Gesetz-
entwurf zur Änderung des Naturschutz-
gesetzes und des Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes leistet durch 
die Verbesserung und Ergänzung des 
baden-württembergischen Natur-
schutzgesetzes und des baden-würt-
tembergischen Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes einen wirksamen 
Beitrag zu Erhalt und Stärkung unseres 
Artenreichtums in Baden-Württem-
berg. Da in Baden-Württemberg das für 
Landwirtschaft zuständige Ministerium 
bereits mit der Ausarbeitung einer Pes-
tizidreduktionsstrategie beauftragt ist 
und andererseits die Schutzgebiete, in 
denen der Pestizideinsatz verboten ist, 
im Naturschutzgesetz aufgeführt sind, 
ist es erforderlich, beide Gesetze zu än-
dern, um einen wirksamen Schutz der 
Artenvielfalt zu ermöglichen. 

 
B. Einzelbegründung 
 Zu Artikel 1: Änderung des Naturschutz-

gesetzes 

 Zu 1.: Einfügung des § 1a  
 Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkreti-

sierung in § 1 Abs. 2 bis 6 BNatSchG. Ziel 
des Gesetzesentwurfes ist es, dem Ar-
tenverlust, insbesondere dem Rückgang 
der Insekten, entgegenzuwirken. Hierzu 
wird mit dem neuen Art. 1a das Ziel sta-
tuiert, die Artenvielfalt in Flora und Fau-
na zu erhalten und zu verbessern. 

 
 Zu 2.: Änderung des § 7 
 Die Wechselwirkung zwischen der Be-

wirtschaftungsart auf landwirtschaft-
lichen Flächen und der dort in der 
mittelbaren und unmittelbaren Um-
gebung vorkommenden Artenvielfalt 
sind hinlänglich wissenschaftlich be-
legt (vgl. u.a. Thünen-Institut, 2019). So 
kommen auf ökologisch bewirtschaf-
teten Flächen deutlich mehr Arten vor. 
Deswegen scheint es geboten, auch 
unabhängig von der Festlegung auf 
eine konkrete Bewirtschaftungsweise, 
Landwirte durch Qualifikation darin zu 
fördern, möglichst nachhaltig und die 
Artenvielfalt fördernd zu wirtschaften, 
weil ihr Handeln einen unmittelbaren 
Effekt auf die Artenvielfalt hat. Geht das 
Land diesen Weg gesetzlich verbindlich, 
folgt daraus zwangsläufig die entspre-
chende Qualifizierung der in der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft beschäf-
tigten Menschen. 

 Zu 3.: Änderung des § 22 
 Dem Biotopverbund kommt für den 

Schutz und die Sicherung der heimi-
schen Tier- und Pflanzenarten, für die Er-
haltung und Entwicklung funktionsfähi-
ger ökologischer Wechselbeziehungen 
und für die Verbesserung des Zusam-
menhangs des europäischen Schutzge-
bietsnetzes Natura 2000 entsprechend 
eine enorme Bedeutung zu. Der Biotop-
verbund ermöglicht zugleich Ausweich- 
und Wanderungsbewegungen von 
Populationen klimasensibler Arten, die 
infolge des erwarteten Klimawandels 
notwendig sind. Die Ursachen des Ar-
tenschwundes, der übermäßige Einsatz 
von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
sowie die strukturelle Verarmung der 
Landschaft kommen überwiegend im 
Offenland zum Tragen. Der gegenwär-
tige Rückgang der Biodiversität ist in 
seiner Dramatik deshalb hauptsächlich 
in landwirtschaftlich geprägten sowie 
aquatischen Lebensräumen zu beob-
achten. Die gesetzlichen Regelungen 
zur Schaffung eines Biotopverbundes 
berücksichtigen dies bisher nicht aus-
reichend. Eine wirksame Sicherung des 
Biotopverbundes erfordert eine flächen-
deckende planerische Sicherung des 
Biotopverbundes. 

 
 Zu 4.: § 33a Erhalt von Streuobstbestän-

den 
 Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden 

oder Obstbaumäcker sind von beson-
derer Bedeutung als Lebensraum für 
besonders geschützte Arten. Sie sind 
eine besondere Form der Kulturland-
schaft. Baden-Württemberg trägt im 

Vergleich zu anderen Bundesländern 
eine europaweite Verantwortung für 
diese Kulturlandschaftslebensräume. 
Streuobstwiesen befinden sich zumeist 
in Ortsrandlage, ein Schutzbedarf resul-
tiert daher aus der Inanspruchnahme 
für Bebauungen. Für einen wirksamen 
Schutz wurden vergleichsweise strenge 
Anforderungen an den Ausgleich und 
damit gleichzeitig an die Möglichkeit 
der Erteilung einer Ausnahme vom ge-
setzlichen Biotopschutz formuliert. Es 
soll für Streuobstbestände analog zu § 
9 WaldG Baden-Württemberg ein Erhal-
tungsgebot gelten. Dies wurde bereits 
1983 von der Landesanstalt für Umwelt 
(LfU) in der Veröffentlichung „Schutz von 
Streuobstbeständen“ vorgeschlagen. 

 
 Zu 5.: Neufassung des § 34 
 Die nun aufgeführten Schutzgebiete ha-

ben alle eine Naturschutzfunktion und 
sind bedeutsam für den Erhalt der Arten-
vielfalt. Pestizide sind toxisch und tragen 
maßgeblich zum Artensterben bei. Auch 
in Schutzgebieten nimmt das Artenster-
ben drastische Ausmaße an. So wurde in 
der Studie: „More than 75 percent decline 
over 27 years in total flying insect biomass 
in protected areas“ nachgewiesen, dass 
zwischen den Jahren 1989 und 2015 die 
Biomasse von Fluginsekten in Schutzge-
bieten in Deutschland um mehr als 75 % 
zurückgegangen ist. 

 
 Pestizide wirken sich in vielfacher Hin-

sicht auf Lebensräume, Pflanzen und 
Tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche 
Auswirkungen auf vermeintliche Schäd-
linge – aber auch „Kollateralschäden“ 
an anderen Tieren und Pflanzen. Die 
Reduktion des Vorkommens einzelner 
Arten wirkt sich indirekt über die Nah-
rungskette auf andere Lebewesen aus 
und nimmt ihnen die Lebensgrundlage. 
Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen 
der Landwirtschaft, die natürliche Le-
bensräume zerstören: Monokulturen, 
enge Fruchtfolgen oder nicht heimi-
sche Früchte zerstören das eingespielte 
Gleichgewicht. Es ist nicht einfach, den 
Einfluss von Pestiziden auf die biologi-
sche Vielfalt aus dem Bündel an Einfluss-
faktoren herauszufiltern. Dass dieser 
Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 
veröffentlichten, europaweiten Studie 
deutlich: Von dreizehn untersuchten 
Faktoren der landwirtschaftlichen Inten-
sivierung hatte der Gebrauch von Insek-
tiziden und Fungiziden die schädlichs-
ten Auswirkungen auf die Biodiversität. 
Die Artenvielfalt in Europa kann also nur 
erhalten werden, wenn die Verwendung 
von solchen Mitteln in großen Teilen 
der Landwirtschaft auf ein Minimum 
beschränkt wird (Geiger u.a. 2010: „Per-
sistent negative effects of pesticides on 
biodiversity and biological control po-
tential on European farmland“). Zu den 
gleichen einschlägigen Ergebnissen 
kommt eine große internationale Über-
blicksstudie der Vereinten Nationen zur 
Rolle der Insekten als Bestäuber in der 
Lebensmittelproduktion (IPBES 2016). 
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Zu 6.: Änderung des § 71 
Um den Betroffenen eine Anpassung zu 
ermöglichen, wird eine Übergangsfrist 
eingeführt. 
 
Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung 
ist die Inhaltsübersicht entsprechend 
anzupassen. 
 
Zu Artikel 2: Änderung des Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzes 
 
Einfügung der §§ 2a und 2b 
 

§ 2a 
Die ökologische/biologische Produkti-
on bildet ein Gesamtsystem der land-
wirtschaftlichen Betriebsführung und 
der Lebensmittelproduktion, die u.a. 
auf beste umweltschonende Praktiken, 
ein hohes Maß der Artenvielfalt und 
den Schutz der natürlichen Ressourcen 
abzielt (Erwägungsgrund (1) zur Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007). Ein auf der Grund-
lage der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
betriebener ökologischer Landbau ist 
unter anderem aufgrund der strengen 
Beschränkung des Einsatzes von Pesti-
ziden schonender für die Artenvielfalt 
(Sanders, Hess (2019): „Leistungen des 
ökologischen Landbaus für Umwelt und 
Gesellschaft“). Um dem Insektensterben 
wirksam gegenzusteuern wird das Ziel 

festgelegt, den Anteil der ökologischen 
Landwirtschaft stetig auszubauen, wo-
bei bis zum Jahr 2025 mindestens 25 %, 
bis 2035 mindestens 50 % der landwirt-
schaftlichen Flächen gemäß den Grund-
sätzen des ökologischen Landbaus ge-
mäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
und des Gesetzes zur Durchführung der 
Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft oder der Europäischen Union auf 
dem Gebiet des ökologischen Landbaus 
(Öko-Landbaugesetz – ÖLG) in der je-
weils gültigen Fassung bewirtschaftet 
werden sollen. 
 

§ 2b 
Pestizide wirken sich in vielfacher Hin-
sicht negativ auf Lebensräume, Pflanzen 
und Tiere aus. Direkte Folgen sind töd-
liche Auswirkungen auf vermeintliche 
Schädlinge – aber auch „Kollateralschä-
den“ an anderen Tieren und Pflanzen. 
Die Reduktion des Vorkommens einzel-
ner Arten wirkt sich indirekt über die 
Nahrungskette auf andere Lebewesen 
aus und nimmt ihnen die Lebensgrund-
lage. Gleichzeitig schaffen Pestizide For-
men der Landwirtschaft, die natürliche 
Lebensräume zerstören: Monokulturen, 
enge Fruchtfolgen oder nicht heimi-
sche Früchte zerstören das eingespielte 
Gleichgewicht. Es ist nicht einfach, den 
Einfluss von Pestiziden auf die biologi-
sche Vielfalt aus dem Bündel an Einfluss-

faktoren herauszufiltern. Dass dieser 
Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 
veröffentlichten, europaweiten Studie 
deutlich: Von dreizehn untersuchten 
Faktoren der landwirtschaftlichen In-
tensivierung hatte der Gebrauch von 
Insektiziden und Fungiziden die schäd-
lichsten Auswirkungen auf die Biodiver-
sität. Die Artenvielfalt in Europa kann 
also nur erhalten werden, wenn die Ver-
wendung von Mitteln in großen Teilen 
der Landwirtschaft auf ein Minimum be-
schränkt wird. Deshalb muss der Einsatz 
von Pestiziden reduziert werden (Geiger 
u.a. 2010: „Persistent negative effects of 
pesticides on biodiversity and biologi-
cal control potential on European farm-
land“). Zu den gleichen einschlägigen 
Ergebnissen kommt eine große interna-
tionale Überblicksstudie der Vereinten 
Nationen zur Rolle der Insekten als Be-
stäuber in der Lebensmittelproduktion 
(IPBES 2016). 

 
Zu Artikel 3: Inkrafttreten
Die Bestimmung regelt das Inkrafttre-
ten.“

Eigeltingen, den 12. September 2019 
 
gez. 
Fritschi 
Bürgermeister 

RATHAUS Infos

 
 
 
Altholzabfuhr am  
Donnerstag, 19.09.2019 
Das Altholz ist ab 6.00 Uhr am Straßen-
rand zur Abholung bereitzulegen. 
 
Zum Altholz gehören: 
Altholz aus dem Innenbereich, Möbel aus 
Holz und Spanplatten, Gebrauchsgegen-
stände wie beispielsweise Obst- und Ver-
sandkisten oder furniertes Holz (Möbel aus 
Küchen, Wohn- und Schlafzimmer).  
Beachten Sie: 
Die genannten Materialien werden in haus-
haltüblichen Mengen abgeholt. Bei größe-
ren Mengen aus Umbaumaßnahmen erfolgt 
keine Entsorgung über die kommunale Ab-
fuhr. Das Holz darf nicht länger als 2 m und 
nicht schwerer als 70 kg sein. 
 
Holz aus dem Außenbereich (behandelt und 
unbehandelt), behandeltes Holz mit Farbe 

und Lacke (beispielsweise Fensterläden und 
Außentüren), Holz aus dem Garten oder 
speziellen Bereichen, Baumstämme, Äste 
und Wurzeln werden nicht mitgenommen. 
Diese müssen selbst bei der Entsorgungsfir-
ma angeliefert werden. 
 
 
Sperrmüllabfuhr am  
Freitag, 20.09.2019 
Der Sperrmüll ist ab 6.00 Uhr am Straßen-
rand zur Abholung bereitzulegen. 
Zum Sperrmüll gehören: 
Sperrige Hausratsgegenstände, die auf-
grund ihrer Größe (nicht Menge) nicht in 
den Restmüll passen z.B. Matratzen, Koffer, 
Sofas, Sessel, Ski, Stühle, Teppiche (zusam-
mengerollt und gebunden) Teppichleisten, 
Zelt (ohne Gestänge), Kunststoff-Wäsche-
körbe u. ä., wobei Einzelteile eine Länge 
von 1,70 m und ein Gewicht von 70 kg nicht 
überschreiten dürfen. Es werden nur haus-
haltsübliche Mengen (1 – 2 m³) mitgenom-
men. 
 
Nicht zum Sperrmüll gehören: 
1. Wieder verwertbare Altstoffe, z. B. Pa-

pier, Kartonagen gehören in die Pa-
piertonnen, Glas gehört in die Glascon-
tainer, Verpackungen mit oder ohne 
grünen Punkt gehören in den gelben 
Sack.

Neujahrsempfang der Ge-
meinde Eigeltingen 2020 
Verein für Bewirtung gesucht! 
Der kommende Neujahrsempfang der 
Gemeinde Eigeltingen findet am Freitag, 
10.01.2020, voraussichtlich ab 19:00 Uhr, 
in der Krebsbachhalle Eigeltingen statt. 
Den diesjährigen Gastredner können wir 
leider nicht verraten, sind aber sicher, 
dass dieser für eine gut gefüllte Halle 
sorgen wird.  

Hierzu wird noch ein Verein gesucht, der 
sich an diesem Abend bereits erklären 
würde, die Bewirtung zu übernehmen. 
Für den Verein selbst fallen keine Unkos-
ten (wie z. B. Hallengebühren, GEMA, Ab-
gabe von Teil des Gewinns an Gemeinde 
etc.) an, ebenfalls erfolgt der Aufbau/Ab-
bau der Halle durch die Gemeinde. Be-
wirtet mit Getränken und kleinen Spei-
sen wird durch den Verein ganz normal 
auf eigene Rechnung.  

Es wäre schön, wenn sich ein Verein 
vorstellen könnte, hier die Bewirtung 
zu übernehme. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf dem Rathaus, Christina 
Klaus, Tel. 07774 9322-11. 

Rathaus geschlossen! 
Am Freitag, 4. Oktober 2019 (Brückentag 
nach dem „Tag der Deutschen Einheit“), 
hat das Rathaus ganztägig geschlossen! 
Wir bitten um Beachtung. 
Vielen Dank 
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2. Grünabfälle, z. B. Schnittgut, Gartenab-
fälle, Rasenschnitt, Laub usw. gehören 
in die Biotonne oder auf ihren Kompost.

3. Sämtliche Teile, die von Bau- bzw. Um-
bauarbeiten herrühren, wie Holzgebälk, 
Fenster, Türen, Isolierplatten usw. 

4. Elektronikschrott, hierzu gehören auch 
Waschmaschinen, Elektroherde, Fernse-
her, Elektro-Haushaltskleingeräte, wer-
den gesondert abgefahren.

5. Haushaltskühlgeräte werden gesondert 
abgefahren.

6. Problemmüll, z. B. Farben, Lösungsmit-
tel, Batterien etc. sind zu den Sammel-
fahrzeugen zu bringen.

7. Altholz, z. B. Zimmertüren. Altholz wird 
gesondert abgefahren.

8. Altmetall (Schrott) wird gesondert ab-
gefahren.

9. Sperrmüll aus Gewerbebetrieben.
10. Autoreifen.
11. Abfälle, die von der Größe in den Rest-

mülleimer passen.
12. Renovierungsmaterial (Fußbodentep-

pich der verlegt war, Parkett, Laminat)
 

 

Abfuhr Elektrogroßgeräte 
am Mittwoch, 18.09.2019 
Bitte nicht vergessen: 
 Am Mittwoch, den 18.09.2019 findet 
die nächste Elektro-Großgeräteabfuhr 
statt.  
Abgeholt werden nur die Elektroge-
räte, für die bis zum 09.09.2019 eine 
Anmeldung vorlag.  
  
Die Elektrogeräte sind am Abfuhrtag 
ab 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abho-
lung bereitzustellen. 
  
Die nächste Abfuhr findet im neuen 
Jahr statt. 

 
 
Achtung bei illegalen Straßen-
sammlungen von Abfällen 
Seit mehreren Jahren werden immer wieder 
in den Städten und Gemeinden des Land-
kreises Konstanz Flyer verteilt, mit denen 

Straßensammlungen ungarischer Staatsbür-
ger angekündigt werden. Diese werden un-
ter verschiedenen Bezeichnungen wie z.B. 
„ungarische Familie, ungarische Kleinma-
schinenbrigade, Freiwillige Feuerwehr He-
rend“ durchgeführt. Es handelt sich jedoch 
immer um die gleichen Betreiber. 
Diese Sammlungen sind nicht ordnungsge-
mäß beim Landratsamt angezeigt worden 
und werden illegal durchgeführt. Gemischte 
Abfälle aus privaten Haushaltungen, die im 
Rahmen der privaten Lebensführung anfal-
len, dürfen gar nicht erst eingesammelt wer-
den. Solche Abfälle wie auch Elektro- und 
Elektronikschrottabfälle müssen ausnahms-
los der jeweiligen Gemeinde oder Stadt als 
öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger 
überlassen werden. 
Bei illegal durchgeführten Sammlungen 
werden zumeist nur die werthaltigen Ge-
genstände aus den bereit gestellten Abfäl-
len aussortiert. Die sonstigen Abfälle wer-
den häufig zurückgelassen oder illegal in 
der Landschaft „entsorgt“. Hierbei handelt 
es sich auch oft um schadstoffhaltige Ge-
genstände. Diese wilden Müllablagerungen 
gefährden dann die Umwelt und müssen 
schließlich auf Kosten der Allgemeinheit 
ordnungsgemäß entsorgt werden. Ein wei-
teres Problem stellen zudem die nicht ge-
nehmigten Verbringungen dieser Abfälle 
ins Ausland dar. 
Das Landratsamt bittet daher die Bürger, 
sich an solchen illegalen Sammlungen 
nicht zu beteiligen. Sollten Sammlungen 
angekündigt werden und Sie hierzu Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte an die Abfall-
beratung des Landratsamtes (( 07531/800-
1533) oder die Untere Abfallrechtsbehörde 
des Landratsamtes (( 07531/800-1252) bzw. 
die jeweilige Gemeinde-/Stadtverwaltung. 
Dort erhalten Sie auch Auskünfte zu Entsor-
gungsmöglichkeiten von Abfällen oder Ge-
genständen, für die Sie keine Verwendung 
mehr haben.
 
 
 
Festabend für Franz Götz  
zum Neunzigsten 
Der Hegau-Geschichtsverein lädt ein zu ei-
nem Festabend anlässlich des 90. Geburts-
tages seines langjährigen Vorsitzenden und 
derzeitigen Ehrenvorsitzenden Dr. Franz 
Götz. Im Mittelpunkt des Abends steht der 

Vortrag des bekannten Rottweiler Volks-
kundlers Prof. Dr. Werner Mezger mit dem 
Thema „Neue Blicke auf alte Bilder – Pieter 
Bruegel als Altmeister der Narrenidee im Fo-
kus moderner Medien.“ 
 
In diesem Vortrag spricht der durch seine 
hohe Medienpräsenz sehr bekannte Refe-
rent das an, was dem Jubilar allzeit wichtig 
war: der christliche Glaube und die Fast-
nacht. 
Der Abend wird musikalisch umrahmt, ein 
Empfang schließt sich an. Der Eintritt ist frei. 
Ort: Gemeindehaus der Pfarrei Liebfrauen, 
Singen, Uhlandstr. 39. 
Termin: Freitag, 13. September, 19.00 Uhr 
Anmeldungen an den Hegau-Geschichts-
verein, Tel. 07731/85-239 oder Mail: info@
hegau-geschichtsverein.de . 
 
 
Einladung zum Vortrag 
„Schilddrüsenerkrankungen 
Hashimoto / Basedow -  
heilbar?“
Die Selbsthilfekontaktstelle des Landratsam-
tes Konstanz lädt am 24. September 2019 
zusammen mit der Schilddrüsen-Selbsthilfe-
gruppe zum Vortag mit dem Thema „Schild-
drüsenerkrankungen Hashimoto / Basedow 
- heilbar?“ ein.
Referiert wird das Thema von Dr. med. Le-
veke Brakebusch, welche ihren Tätigkeits-
schwerpunkt im Bereich der autoimmunen 
Schilddrüsenerkrankung hat. In ihrem Vor-
trag wird sie über die Ursachen, Diagnostik 
und Ansatzmöglichkeiten der Behandlung 
und Therapie bei autoimmunen Schilddrüs-
enerkrankungen, besonders bei Hashimoto 
Thyreoiditis, sprechen. Darüber hinaus wird 
sie auf die Auswirkungen von Hormons-
chwankungen in den verschiedenen Le-
bensabschnitten eingehen.
Die Veranstaltung findet am Dienstag, 24. 
September 2019, um 19 Uhr im Großen Sit-
zungssaal des Landratsamtes Konstanz, Be-
nediktinerplatz 1, 78467 Konstanz statt.
Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmel-
dung nicht erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der 
Selbsthilfekontaktstelle des Landratsamtes 
Konstanz (per Telefon unter 07531/800-1787 
oder per E-Mail an info@selbsthilfe-kommit.
de). 

Wir gratulieren herzlich: 
 
18.09.2019 Hildegard Maria Hirt,  Eckartstraße 6, Honstetten  85 Jahre 
 
18.09.2019 Luz Elena Veeser,   Hochbuchstraße 5, Rorgenwies 70 Jahre 
 
 

Die JUBIlARE in unserer Gemeinde



8 | DONNERSTAG, 12. SEPTEMBER 2019    Mitteilungsblatt der Gemeinde Eigeltingen

Volkshochschule in Stockach 
Hauptstelle Stockach 
Hauptstraße 1 
Tel.: (0 77 71) 93 81-0 
FAX: (0 77 71) 93 81-40 
 
Ermäßigung für Arbeitslose und Sozial-
passinhaber 
Für Arbeitslose und Leistungsbezieher gibt 
es für fast alle Kurse ab dem 2. Semester 
2012 20% Ermäßigung auf Kurs- und Semi-
nargebühren 
Sozialpassinhaber können sich über 50% Er-
mäßigung freuen. 
 
Veranstaltungshinweis der Volkshoch-
schule in Stockach, Anmeldung und In-

formationen zu weiteren Kursen: 07771 
93810, Fax: 07771 9381-40. 
 
Mittwoch, 18.09.2019: 
Pilates. 15x, 18.00-19.00 Uhr, Orsingen, 
Dorfgemeinschaftshaus 
Für Fortgeschrittene. Auf schonende Weise 
verbessern Sie Körperhaltung, Koordinati-
on, Atmung, Konzentration und Ausdauer. 
Sie kräftigen, dehnen und entspannen sich. 
Durch bewusste Ausführung spüren Sie, was 
in Ihrem Körper passiert. Bitte mitbringen: 
Gymnastikmatte, Handtuch, Socken 
Pilates. 15x, 19.00-20.00 Uhr, Orsingen, 
Dorfgemeinschaftshaus 
Für Fortgeschrittene. Bitte mitbringen: Gym-
nastikmatte, Handtuch, Socken 
 

Donnerstag, 26.09.2019: 
Englisch A1 Auffrischungskurs. 13x, 18.30-
20.00 Uhr, Stockach, vhs 
Kostenfreier Schnuppertermin am 
26.09.2019. Enjoy English A1 Review, ab 
unit 1. Sie haben vor langer Zeit einmal Eng-
lisch gelernt, es aber in den letzten Jahren 
kaum noch angewendet und möchten jetzt 
Ihre Grundkenntnisse auffrischen? Oder ha-
ben Sie Kurse belegt und den ersten Lehr-
werksband abgeschlossen, wollen aber Ihre 
Kenntnisse festigen bevor es in einem A2 
Kurs weitergeht? In diesem Kurs können Sie 
in einem Semester in entspannter Atmo-
sphäre Ihre Englischkenntnisse auffrischen 
und das Sprechen trainieren. Let´s enjoy 
English! Anmeldeschluss: 19.09.2019 
 

Aus unseren SCHUlEN

KIRCHlICHE Nachrichten

Öffnungszeiten des gemeinsamen Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau in Nenzingen, 
Friedhofstr. 15 
Tel. 07771/2529; Fax-Nr. 07771/62679 
E-Mail Pfarrbüro: buero@se-krebsbachtal.de 
homepage:http://www.kath-krebsbachtal.de/ 
Montag, Mittwoch u. Freitag:  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Dienstag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  08.00 Uhr - 10.00 Uhr
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Honstetten, Widumstr. 21 
Tel. 07774/923753, Fax-Nr. 07774/923754 
E-Mail: honstetten@se-krebsbachtal.de 
Dienstag:  09.30 Uhr – 11.30 Uhr 
Mittwoch:  15.30 Uhr – 17.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 Uhr - 09.30 Uhr
  
Sprechzeiten in Orsingen (Pfarrhaus), Raitnauerplatz 2 
Tel. 01522/4312935 
Mittwoch:  09.00 Uhr – 10.00 Uhr 
  
Sprechzeiten in Eigeltingen (Pfarrhaus), Hauptstr. 27 
Tel. 07774/9293600 
Mittwoch:  11.00 Uhr – 12.00 Uhr 
  
Pfarrer Dominik Rimmele 
Pfarrhaus Nenzingen, Friedhofstr. 17, Tel. 07771/9165717 
E-Mail: d.rimmele@se-krebsbachtal.de 
  
Pastoralreferent Mathias Mutter 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/9293600 
E-Mail: pastref@se-krebsbachtal.de 
  
Pfarrer i. R. Udo Zinke 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/922371 
oder 0152 07024146
E-Mail: pens.udzi@t-online.de 

Seelsorgeeinheit  
Krebsbachtal/ Hegau

Gottesdienstzeiten vom 13.09. – 19.09.19 
für die Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/
Hegau  
Freitag, 13.09.19 
Eigeltingen Einschulungsgottesdienst 
(DR und Pfarrerin Stockburger) 
Nenzingen Einschulungsgottesdienst 
(DR und Pfarrerin Stockburger) 
 
Samstag, 14.09.19 
Rorgenwies 14.00 Uhr Trauung von Alexand-
ra Ungericht und  Thorsten Eisenhardt (DR) 
Orsingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier (DR und 
UZ) 

Sonntag, 15.09.19 
Honstetten 9.00 Uhr Eucharistiefeier (DR) 
Nenzingen 10.00 Uhr Eucharistiefeier (UZ) 
Eigeltingen 10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier 
(WGL) 
Heudorf 10.30 Uhr Familiengottesdienst 
(DR) 
„Allem Anfang liegt ein Zauber inne“ 
 

Dienstag, 17.09.19 
Nenzingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier (DR) 
 
Mittwoch, 18.09.19 
Orsingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier (DR) 
 
Donnerstag, 19.09.19 
Honstetten 18.30 Uhr Eucharistiefeier (DR) 
Nenzingen 18.30 Uhr Rosenkranz 

Kirchenfest 
St. Mauritius Eigeltingen 

 
Wir laden Sie  
herzlich zu       
unserem  
Patrozinium ein:          

 
 

Sonntag, 
      22. September 2019 

  
 
 
     9.30 Uhr Festgottesdienst 
 

ab 11.00 Uhr  Frühschoppen mit dem  
Musikverein Eigeltingen  
 
Für Ihr leibliches Wohl ist beim 
Mittagstisch, sowie dem anschließenden 
reichhaltigen Kuchenbuffet bestens 
gesorgt. 

 
 

Auf gemeinsame frohe Stunden freut sich: 
 

-das Pfarrgemeindeteam Eigeltingen- 
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Kirchenfest St. Mauritius in Eigeltingen 
am 22. September 2019 
Zu unserem Kirchenfest am 22. Septem-
ber 2019 laden wir Sie schon jetzt herzlich 
ein. Der festliche Gottesdienst um 9.30 
Uhr wird mitgestaltet vom Kirchenchor, 
dem Männerchor des Gesangvereins und 
dem Musikverein. 
Ab 11.00 Uhr spielt der Musikverein in der 
Krebsbachhalle zum Frühschoppen auf 
und Sie können sich schon jetzt auf ein Mit-
tagessen sowie Kaffee und Kuchen freuen. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und uns 
bei der weltlichen Feier in der Krebsbach-
halle durch einen Vortrag auf der Bühne 
oder durch Mithilfe bei der Bewirtung un-
terstützen möchten, dann werden Sie mit 
offenen Armen empfangen! Wir freuen 
uns auch sehr über Ihre Kuchenspenden. 
Melden Sie sich entweder bei Frank Martin, 
Tel. 07774/7070 oder bei Bernhard Stocker, 
Tel. 07774/7242. 
Der genauen Festablauf und die Programm-
punkte werden im nächsten Pfarrblatt veröf-
fentlicht. 
Auf frohe Stunden mit Ihnen freut sich 
schon jetzt das Gemeindeteam Eigeltingen 

Aktion „Eine Welt“ 
Am Freitag, 20. September 2019 (in der 
Regel jeden 3. Freitag im Monat) haben Sie 
wieder die Möglichkeit, Produkte aus fai-
rem Handel in der Pfarrscheune in Eigel-
tingen zu erwerben. Wir sind immer von 
15.00 bis 17.30 Uhr für Sie da und bieten 
wieder ein reichhaltiges Sortiment an Le-
bensmitteln und Kunstgewerbe an. Gönnen 
Sie sich bei einer guten Tasse Kaffee und le-
ckerem Kuchen in netter Gesellschaft eine 
kleine Auszeit im „Fair-Cafe“. In der Lauf-
bibliothek stehen noch zahlreiche interes-
sante Bücher zum kostenlosen Mitnehmen 
und wenn Sie welche ausgelesen haben und 
nicht mehr brauchen, so können Sie diese 
bei uns abgeben. 
 
Wir freuen uns, Sie nach der Sommerpause 
wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 
 

PFARRBÜRO STOCKACH
Pfarrstr. 3, Stockach
Tel: 07771 / 2398, Fax: 07771 / 63180
E-Mail: sekretaritat@kath-stockach.de
Hompepage: www.kath-stockach.de

Bürozeiten Stockach:
Mo-Do:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Fr:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr

Seelsorgeeinheit 
Stockach

Freitag, 13.9.19  
18.30 Stockach: Hl. Messe 
19.00 Zoznegg: Hl. Messe 
 
Samstag, 14.9.19 
18.30 Stockach, Loretokapelle: Festgottes-
dienst zum Patrozinium der Loretokapelle 
(Pfr. Lienhard), mitgestaltet von der Choral-
schola St. Oswald 
18.30 Zizenhausen: Sonntagvorabendmes-
se (Pfr. Benz) 
 

Sonntag, 15.9.19 
9.00 Mahlspüren: Hl. Messe (Pfr. Lienhard) 
9.30 Mühlingen: Hl. Messe (Pfr. Benz) 
10.30 Stockach: Hl. Messe (Pfr. Lienhard) 
10.30 Stockach: Kinderkirche (Beginn in der 
Kirche – dann Pallottiheim) 
14.30 Raithaslach: Taufe von Eva Olivia Ren-
ner
19.00 Stockach, Loretokapelle: Orgelkonzert 
- Da Vinci Musik - Musik aus der Welt des Le-
onardo da Vinci, Galileo Galilei und anderer 
Genies 
 
Montag, 16.9.19  
19.00 Stockach, Unterkirche: Gebetsabend, 
gestaltet von der Kolpingsfamilie 
19.00 Mühlingen: Hl. Messe 
 
Dienstag, 17.9.19 
7.00 – 8.00 Stockach: Stille Anbetung in der 
Unterkirche 
14.30 Stockach: Hl. Messe mit Feier der Kran-
kensalbung – anschl. gemütliches Beisam-
mensein im Pallottiheim 
16.00 Stockach, Casa Reha: Wortgottes-
dienst im Haus Edeltraud  
 
Mittwoch, 18.9.19 
9.00 Stockach: Gemeinschaftsmesse der 
Frauen 
19.00 Mühlingen: Hl. Messe  
 
Donnerstag, 19.9.19 
18.30 Hoppetenzell: Hl. Messe 
19.00 Gallmannsweil: Hl. Messe  
 
 
8. Stockacher internationale Orgelkon-
zertreihe
Vinci Musik - Musik aus der Welt des Leo-
nardo da Vinci, Galileo Galilei und ande-
rer Genies
Am Sonntag, den 15. September, findet um 
19 Uhr in der Loreto-Kapelle das zweite Kon-
zert der 8. Stockacher internationalen Orgel-
konzertreihe statt. 
Es musizieren das Duo Kirchhof (Lutz Kirch-
hof, Laute und Martina Kirchhof, Viola da 
Gamba) und Kantor Zeno Bianchini an der 
historischen Pfleger-Orgel. 
2019 gedenken wir des 500. Todesjahres 
Leonardo da Vincis. Seine geistige Entwick-
lung ist eng mit Lautenmusik verbunden. 
Er soll bereits früh von Herzog Ludovico il 
Moro in Mailand als Musiker angestellt wor-
den sein und wurde für sein Lautenspiel 
sehr bewundert. 
Ebenso wie Gemälde kann Musik nach sei-
ner Auffassung universelle Prinzipien und 
Muster der göttlichen Naturgesetze bein-
halten und damit eine tiefe Symbolkraft be-
sitzen. 
Auch andere große Persönlichkeiten waren 
mit Lautenmusik vertraut. Hier könnte man 
Galileo Galilei, Johann Sebastian Bach oder 
auch Johann Wolfgang von Goethe erwäh-
nen. 
Beim Hören von Stiller Musik für Laute und 
Viola da Gamba darf man sich diese Men-
schen und ihre grenzenlose Vorstellungs-
kraft ins Bewusstsein rufen – und vielleicht 
ein wenig in ihren Sphären schweben... 
Umrahmt werden die Werke von Orgelstü-
cken aus der gleichen Epoche und geogra-

phischen Umgebung sein, die bestens zu 
den besonderen Klangfarben der 1661 ge-
bauten Pfleger-Orgel passen. Das internati-
onal renommierte Musikerehepaar Martina 
und Lutz Kirchhof konzertiert seit 1996 ge-
meinsam und ist bekannt für seine virtuosen 
und ausdrucksvollen Interpretationen. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Finanzie-
rung der Konzertreihe wird gebeten. 
Herzliche Einladung! 
 
 
Einladung zur Glockenweihe und zum 
Tag der Seelsorgeeinheit 
Die neuen Glocken für die Herz-Jesu-Kirche 
in Zizenhausen werden am Sonntag, den 
22. September durch Herrn Weihbischof 
em. Dr. Paul Wehrle geweiht. 
Diesen besonderen Tag werden wir mit der 
Glockenweihe neben dem Turm um 9.30 
Uhr beginnen. 
Bei guter Witterung wird der Festzug von 
der Schule zur Kirche ziehen unter musika-
lischer Begleitung durch den Musikverein 
Zizenhausen. 
Die Kirchenchöre aus Hoppetenzell, 
Stockach und Zizenhausen unter der Lei-
tung von Rebecca Jäger, Zeno Bianchini und 
Matthias Stocker begleiten die Festmesse, 
an der auch das Blechbläserquintett „In sono 
tubae“ mitwirkt. 
Nach diesem besonderen Gottesdienst fei-
ern wir weiter in der Heidenfelshalle mit 
einem Frühschoppenkonzert des Musikver-
eins Zizenhausen. Es gibt Mittagessen sowie 
Kaffee und Kuchen. 
Wir bitten zu beachten, dass an der Herz-Je-
su-Kirche nur wenige Parkplätze vorhanden 
sind. Bitte benutzen Sie die Parkmöglichkei-
ten an der Heidenfelshalle. Herzliche Einla-
dung an alle, die diesen besonderen Tag mit 
uns feiern möchten. 
 
 
Krankensalbungsgottesdienst am 
17. September in St. Oswald, Stockach 
Zu einem gemeinsamen Krankensalbungs-
gottesdienst laden wir herzlich ein am 
Dienstag, den 17. September. Es besteht 
dann für alle, die schon im höheren Alter 
sind, und alle, die Gott um Heil und Stär-
kung für Leib und Seele bitten wollen, die 
Gelegenheit, gemeinsam das Sakrament 
der Krankensalbung zu empfangen. Den 
Gottesdienst feiern wir um 14.30 Uhr in St. 
Oswald. 
Anschließend lädt uns die Frauengemein-
schaft zu Kaffee und Kuchen ins Pallottiheim 
ein. 

 



10 | DONNERSTAG, 12. SEPTEMBER 2019    Mitteilungsblatt der Gemeinde Eigeltingen

Pfarrerin Martina Stockburger
Friedhofstr. 19, 78256 Steißlingen
Tel.: 07738/5900, Fax. Nr.: 07738/923123
Email: steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de

Aktuelle Informationen: 
www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger erreichen Sie – 
auch außerhalb der Bürozeiten – unter Tel. 07738/5900 oder 
per Mail: martina.stockburger@kbz.ekiba.de. 

Dienstzeiten Pfarrbüro, Sekretärin Inga Metz:
jeden Mo., 17 – 18 Uhr, Mi. und Do., 9 – 11 Uhr

Evang. Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

G o t t e s d i e n s t e: 
Sonntag, 15.09.2019, 
9:30 Uhr, Steißlingen, Gottesdienst, Pfr. i.R. 
von Criegern 
11:00 Uhr, Langenstein, Gottesdienst, Pfr. 
i.R. von Criegern 
 
Dienstag, 17.09.2019, 
15:30 Uhr, Orsingen, Da-Heim, Andacht 
16:30 Uhr, Steißlingen, Helianthum, An-
dacht 
 
Sonntag, 22.09.2019, 
9:30 Uhr, Steißlingen, Erlebnisgottesdienst 
Jona, Pfrin. Stockburger 

W e i t e r e   V e r a n s t a l t u n g e n: 
Freitags am 13., 20. und 27. September 
2019 
jeweils 17.00-19.00 Uhr im Gemeindesaal 
der Evangelischen Kirche Steißlingen. 
Tänze aus Griechenland+ 
Freuen Sie sich auf weitere 3 Freitagnach-
mittage mit einfachen Tänzen schwerpunkt-
mäßig aus Griechenland.
Alle sind willkommen! Bitte bringen Sie le-
gere Bekleidung, bequemes Schuhwerk und 
ein Getränk mit.
Wir tanzen überwiegend im offenen Kreis zu 
traditioneller und moderner Musik aus Grie-
chenland und Südosteuropa/Balkan.
Leitung: Petra Schneider-Kaul, Tel. 07738-
923 923 
 
Mittwoch, 18.09.2019, 
16 Uhr, 1. Konfi-Treff nach den Ferien, 
Evang. Gemeindehaus Steißlingen. 
 
Gebetszeit: jeden Freitag um 19:00 Uhr in 
der Kirche in Steißlingen. 
 
Gymnastik für Senioren und Seniorinnen: 
Wir pausieren bis auf weiteres! Bei Interes-
se melden Sie sich gerne bei Frau Schnei-
der-Kaul, Tel. 07738-923 923 oder im Pfarr-
büro. 

Viktor von Scheffelstr. 3, Stockach, Tel. 07771/ 62988
Gemeindevorsteher Stephan Strittmatter
E-Mail: stephan@st-strittmatter.name
Homepage: www.stockach.nak-tuttlingen.de

Neuapostolische  
Kirche

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Freitag, 13. September 
Seniorenausflug zum Campus Galli 
 
Sonntag, 15. September 
09.30 Uhr Gottesdienst 
mit Vorsonntagsschule 
 
Montag, 16. September 
20.00 Uhr Jugendabend in Engen 
 
Dienstag, 17. September 
20.00 Uhr Chorprobe 
 
Mittwoch, 18. September 
20.00 Uhr Gottesdienst 
 
Freitag, 20. September 
20.00 Uhr Jugendchorprobe in Engen 
 

 

Berichte der EIGElTINGER VEREINE 

Narrenverein  
„Krebsbachputzer“ e.V. Skiclub Eigeltingen e.V.

Skigymnastik in der Krebsbachhalle: 
Wir starten wieder mit der Skigymnastik: 
Erwachsene: 
Donnerstag, 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr 
Kursleitung: Hildegard Halder 
 
 

Förderverein Dorfge-
meinschaft Heudorf

Basteln für den 24. Heudorfer Christkind-
lemarkt 
Wir wollen dich ganz herzlich dazu einladen, 
zu unserem Team dazu zu stoßen und die 
Vorbereitungen des Weihnachtsmarktes zu 
unterstützen. 
Eine der wichtigsten Aufgaben für unseren 
Markt ist es, unser Verkaufssortiment für die 
Stände selbst herzustellen. Der Verkauf von 
selbst gebasteltem ist ein wesentlicher As-
pekt unseres Heudorfer Christkindlemark-
tes, neben den vielen „Leckereien“ zum Es-
sen und Trinken. 

Narrentage der Narrenvereinigung Hegau-Bo-
densee vom 07.-09.02.2020 in Eigeltingen 
Bannerfahnen der Krebsbachputerzunft Ei-
geltingen käuflich zu erwerben! 
160 Jahre Narrenverein Eigeltingen – aus diesem 
Anlass richtet die Krebsbachputzerzunft Eigel-
tingen die Narrentage der Narrenvereinigung 
Hegau-Bodensee vom 07.-09.02.2020 aus.  
Aus diesem Anlass besteht die Möglichkeit, bei 
der Krebsbachputzerzunft eine schöne Banner-
fahne mit dem Vereinslogo zu erwerben.  
Es handelt sich hier um dieselben Fahnen, die be-
reits für die Narrentage 2001 verkauft wurde.  
Die Bannerfahne ist hellblau und mit dem Ver-
einswappen sowie dem Schriftzug „Krebsbach-
putzerzunft Eigeltingen“ versehen.  
Die Fahne hat die Maße ca. 100 x 200 cm und ist 
komplett mit Banneraufhängung versehen.  
  
Die Fahne kostet 35,00 € (Selbstkostenpreis). Die 
Fahne ist ohne Datum versehen und somit zeitlos 
und kann an jeder Fasnacht wieder gehisst wer-
den.  
  
Erwerben und anschauen können Sie die Fahne 
bei Zunftmeister Hermann Klaus, Krumme Straße 9, 07774 1300, 1vorstand@krebsbach-
putzer-eigeltingen.de.   
Sollten Sie Interesse an dem Erwerb einer Fahne haben, bitten wir um Rückmeldung 
bis spätestens 30. September 2019, damit wir entsprechend bestellen können. 
  
Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot bei den Eigeltingern auf großes Interesse 
stößt und viele Fahnen an den Narrentagen die Häuser für unsere Gäste aus Nah und Fern 
schmücken.  
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Unser 1. Treffen zum Basteln in 2019 ist am 
Donnerstag, 19.09.2019
•	 ab 19:00 Uhr
•	 in unserer Bastel-Stube im Rathaus Heu-

dorf
•	 bitte (cutter-)Messer, Schere, Bleistift und 

Radiergummi mitbringen
 
Bei diesem Termin werden die weiteren Bas-
teltermine abgestimmt und beschlossen. 
Wir freuen uns über jeden der kommt – egal 
ob “alte Hasen“ oder “Neu-Einsteiger“. Auch 
wer noch keine Bastel-Erfahrung hat ist bei 
uns goldrichtig, denn alle Arbeitsgänge wer-
den erklärt und sind für jeden machbar. Wir 
freuen uns auch darüber, wenn jemand nur 
ein oder zwei Mal Zeit hat um beim Basteln 
mitzuwirken. Mann muss nicht alle Termine 
wahrnehmen, um wertvolle Hilfe zu Leisten. 
Gerne könnt Ihr auch von Zuhause aus für 
den Markt basteln. Alle Abstimmung dazu 
(auch z.B. die Materialorganisation) könnt 
Ihr direkt mit Ute Müller donnerstags im 
Rathaus abstimmen. 

Wie immer, wird der gesamte Erlös durch 
den Christkindlemarkt über den „Förderver-
ein Heudorf“ der Dorfgemeinschaft/dem 
Ort Heudorf zugeführt. 
 
Bei Fragen dürft Ihr Euch gerne auch direkt 
an mich wenden. 
Für den Förderverein Dorfgemeinschaft 
Heudorf 
Tino Papaccio (01520 9387 250) 
 
 

Guggenmusik  
„Schtägge-Näschter“

Generalversammlung 
Die Guggenmusik Schtägge-Näschter Hons-
tetten e.V. hält am Montag, 23. September 
2019 um 20.00 Uhr im Alten Rathaus in 
Honstetten ihre Generalversammlung ab. 
Hierzu sind alle aktiven und passiven Mit-
glieder, Freunde und Gönner der Schtäg-
ge-Näschter herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch 1. Vorstand
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht der Schriftführerin
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht des musikalischen Leiters
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen 

•	 2. Vorstand 
•	 Schriftführer 
•	 2 Beisitzer 
•	 2 Kassenprüfer

8. Programmvorschau, Sonstiges
9. Wünsche und Anträge
 
Anträge zu Tagespunkt 9 müssen spätestens 
eine Woche vor der Versammlung schriftlich 
beim 1. Vorstand Sascha Hirt oder per E-Mail 
unter gugge@schtaegge-naeschter.de ein-
gegangen sein. 
 
Die Vorstandschaft 
 

Musikverein  
Honstetten e.V.

Der Musikverein bedankt sich nochmals bei 
allen freiwilligen Helfern, die auch dieses 
Jahr wieder zum Gelingen des Herbstfestes 
beigetragen haben. Sie sind für den Musik-
verein unentbehrlich und tragen jedes Jahr 
dazu bei, dass das Herbstfest ein Erfolg ist. 
DANKE!!! 
 
 

Für den Landwirt

Der BLHV informiert ! 
Im Oktober 2019 finden Sprechtage für alle 
Belange unserer Mitglieder sowie für Versi-
cherte der SVLFG statt (Badischer Landwirt-
schaftlicher Hauptverband, Seerheinstr. 10, 
78333 Stockach) 
 
Mittwoch, 02.10.2019
Stockach
Bezirksgeschäftsstelle
08.30 – 11.30 und 13.30 – 15.00
 
Montag, 07.10.2019
Bermatingen (Ahausen)
Ehemaliges Schul- u. Rathaus 
Meersburger Str. 3
09.00 – 12.00
 
Dienstag, 08.10.2019
a) Meßkirch 
Rathaus
09.00 - 11.00
b) Schwenningen
Rathaus
14.00 - 15.00
 
Donnerstag, 10.10.2019
Überlingen (Andelshofen)
Schulgebäude
09.00 – 11.30
 
Dienstag, 15.10.2019
Illmensee
Gasthaus Seehof
10.30 - 13.00
 
Mittwoch, 16.10.2019
Stockach
Bezirksgeschäftsstelle
08.30 – 11.30 
13.30 – 15.00
 
 

Freiwillige Feuerwehr 
Eigeltingen

Feuerwehr Eigeltingen hilft beim Brand 
in Nenzingen 
Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr 
Eigeltingen am vergangen Mittwoch ge-
gen 13 Uhr alarmiert. In Nenzingen in der 
Stockacherstraße brannte ein Dachstuhl. In 
dem nicht ausgebauten Dachgeschoß des 
Mehrfamilienhauses war vermutlich wegen 
eines technischen Defekts ein Feuer ausge-
brochen. Aufgrund der Dachkonstruktion 
und der darauf befindlichen Photovoltaik-

anlage erstreckte sich der Einsatz über meh-
rere Stunden. Während die wechselnden 
Atemschutztrupps von innen löschten und 
Glutnester mit der Wärmebildkamera der 
Feuerwehr Eigeltingen ausfindig mach-
ten, bekämpfte die Drehleiterbesatzung 
den Brand von außen. Durch das schnel-
le Eingreifen der Feuerwehren konnte ein 
Ausbreiten des Feuers auf das gesamte 
Gebäude verhindert werden. Die Wohnun-
gen sind durch den Wassereintritt derzeit 
nicht bewohnbar. Die Polizei beziffert den 
Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Ne-
ben der Abteilung Eigeltingen wurde die 
Freiwillige Feuerwehr Orsingen-Nenzingen 
auch von den Wehren Stockach mit der 
Drehleiter und Bodman-Ludwigshafen so-
wie der Führungsgruppe Stockach und dem 
Kreisbrandmeister unterstützt. Benötigt war 
auch der „Abrollbehälter Atemschutz“ aus 
Radolfzell. Hier werden Atemschutzgeräte 
und vor allem Atemluftflaschen zur Verfü-
gung gestellt. Bei der körperlich intensiven 
Arbeit unter Atemschutz ist der Inhalt einer 
Flasche in weniger als 30 Minuten leer. 
 

 

 

Sport

Sportverein  
Aach-Eigeltingen e.V.

15.09.2019 SV Aach-Eigeltingen 2 - 
SV Volkertshausen um 12:30 Uhr 
in Aach 

15.09.2019 SV Aach-Eigeltingen - 
FC Schwandorf/Wo./Neu. um 15:00 Uhr 
in Aach 
 
 
 

SG Heudorf-Honstetten

Samstag, 14.09.2019 
16:00 Uhr SG Stahringen/Espasingen - 
I Herren 
in Stahringen 

Sonntag, 15.09.2019 
13:00 Uhr II Herren - 
FV Walbertsweiler-Reng. 3 
in Heudorf 
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SG Aach-Eigelt. -Heudorf-
Honstetten Jugend

Sa., 14.09.2019 
12:30 Uhr, D-Junioren - SV Volkertshausen 
Reischbühlsportpl. Eigeltingen 
 
13:45 Uhr, E-Junioren - VfR Stockach 
Reischbühlsportpl. Eigeltingen 
 
14:00 Uhr, C-Junioren - SG Kreenhein-
stetten-Leibert. 
Reischbühlsportpl. Eigeltingen 

16:00 Uhr, SG Gallmannsweil 2 - C-Junioren 2 
Waldsportplatz Worndorf 
 
16:00 Uhr, B-Junioren - SG Markelfingen 
Reischbühlsportpl. Eigeltingen 
 
 

SV Heudorf

Alteisensammlung 
Am Samstag, den 21.09.2019 führt der SV 
HRR seine alljährliche Alteisensammlung 

durch. Es wird Altmetall in jeglicher Form 
und Größe gesammelt. Wir bitten Sie, das 
Altmetall erst am Abholtag ab 8.00 Uhr am 
Straßenrand bereitzustellen. Bei größeren 
Mengen können Sie sich mit den Vorsitzen-
den Manuel Ramsperger ( 07465 / 909252 ) 
oder Wolfgang Renner ( 07465 / 909414 ) in 
Verbindung setzen. 

Gesammelt wird nur im Ortsteil Heudorf 
Im Voraus ein herzliches Dankeschön. 
 
 

Aus der NACHBARSCHAFT

Meisterkonzert am  
Freitag, 20. September 2019 
20 Uhr – Duo Violine & Klavier 
Bürgerhaus Stockach 
Saisonauftakt der Meisterkonzertreihe 
Neu in dieser Saison: Abovorteile auch 
für Kinder und Jugendliche 
Stockach 
Die Stockacher Meisterkonzerte stehen im 
Spieljahr 2019 / 2020 in ihrer nun schon 
29. Saison. Sie zählen damit zweifelsohne 
zu den traditionsreichsten Konzertreihen 
der Bodenseeregion und sind aus dem Kul-
turangebot Stockachs und der Region nicht 
mehr wegzudenken. Für die neue Spielzeit 
wurde wieder ein attraktives Konzertpro-
gramm mit hochklassigen Künstlerinnen 
und Künstlern zusammengestellt. Genießen 
Sie mit uns sechs hochwertige Konzerte, im 
Abonnement zum attraktiveren Preis. 
 
Neu in dieser Saison ist ein Abo für Kinder 
und Jugendliche. Das „Junior-Abo“ mit dem 
6 Konzerte besucht werden können, gilt 
für Besucher unter 18 Jahren. Der Einfüh-
rungspreis liegt bei 24 Euro, Kategorie nach 
Verfügbarkeit. „Nach dem tollen Zuspruch 
beim Kinder und Familienkonzert im Feb-
ruar 2019 möchten wir interessierte Kinder 
und Jugendliche weiter mit unseren Konzer-
ten begeistern und den Zugang zur klassi-
schen Musik weiter fördern.“, so Stefan Keil, 
Kulturamtsleiter in einer Pressemitteilung. 
Nach wie vor gibt es für Kinder und Jugend-
liche natürlich auch die Möglichkeit, die 
Konzerte einzeln für 8 Euro zu buchen. 

Das Auftaktkonzert im Bürgerhaus Adler 
Post gestalten Dorothea Stepp an der Vi-
oline und Asen Tanchev am Klavier. Die 
Stuttgarterin Dorothea Stepp erhielt Ihren 
ersten Violinunterricht an der Stuttgarter 
Musikschule bei Ulrike Abdank. Sie erspielte 
sich sieben erste Bundespreise, zahlreiche 
Sonderpreise der Deutschen Stiftung Musik-
leben u.v.m. Heute studiert sie in der Meis-
terklasse von Antje Weithaas an der Hanns 
Eisler Hochschule Berlin. Sie kann in jungen 
Jahren bereits auf eine tolle Konzertkarriere 
zurückblicken. Asen Tanchev wurde in Sofia 
geboren. Beim Deutschen Musikwettbe-
werb wurde er zweifacher Laureat – 2013 als 
Kammermusiker und 2017 als Solist und da-

mit in die Bundesauswahl Konzerte Junger 
Künstler aufgenommen. 
 
Zu hören sind an diesem Abend u.a. Werke 
von 
L. van Beethoven 
J. Brahms 
C. Franck 
M. Ravel 
 
Karten im Vorverkauf ab 21 Euro gibt es on-
line unter www.stockach.de oder im Kultur-
zentrum Altes Forstamt in Stockach. 
Besonders attraktiv sind auch die Abokarten 
zur Konzertreihe die ebenfalls online buch-
bar sind.

Infos unter Telefon (07771) 802 300 bei der 
Tourist-Info Stockach. 
 
 
Einladung zum „Böckle-Basar“ 
in Volkertshausen 
- Abgabebasar für Baby- und Kinderklei-
dung, Spielzeug, Fahrzeuge und vieles 
mehr - 
Am Freitag, dem 27.09.2019, findet zum 
ersten Mal der „Böckle-Basar“ in der neuen 
Wiesengrundhalle in Volkertshausen statt. 
Verkauft werden Baby-/Kinderkleidung, Ba-
byzubehör, sowie Kinderspielzeug und alles 
Weitere rund ums Kind. 

Einlass ist um 18.30 Uhr und für Schwange-
re bereits eine halbe Stunde früher. 
Für das leibliche Wohl ist am Abend des Ver-
kaufs ebenfalls gesorgt. Der Erlös aus dem 
Basar wird für ein Kleinkindspielgerät auf 
dem Spielplatz neben der Alten Kirche in 
Volkertshausen verwendet. 

Wer Interesse hat als Verkäufer am Basar teil-
zunehmen, kann die Etiketten online unter 
www.basarlino.de/389 erwerben. Die An-
zahl an Verkäufern ist limitiert. 
Für den Aufbau am Vorabend, den Verkauf 
und Abbau suchen wir noch Helfer, für die 
es einen Helferverkauf vor dem Basar geben 
wird. Meldet euch bei uns über boeckleba-
sar@gmail.com. 
Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage 
https://boecklebasar. 
wixsite.com/volkertshausen. 

Minigärtner Wahlwies  
starten im Herbst
++ Kinder im Alter von acht bis elf Jahren 
sind eingeladen mitzumachen ++ Motto: 
„Spaß beim Arbeiten mit und in der Na-
tur!“++

Wahlwies/ Insel Mainau. Wie pflanze ich Erd-
beeren? Was heißt Mulchen? Und wie oft 
muss ich gießen, damit etwas wächst? Bei 
den Europa Minigärtnern lernen Kinder die 
Theorie und Praxis des Gärtnerns kennen. Im 
Jahr 2013 rief Bettina Gräfin Bernadotte von 
der Blumeninsel Mainau das Projekt ins Le-
ben. In diesem Herbst startet auch in Wahl-
wies eine Minigärtner-Gruppe. Begleitet von 
einer Teamleiterin besuchen die kleinen Na-
turfreunde einmal im Monat Gartenbaube-
triebe, Kräuter- oder Obsthöfe in der Region, 
um den GärtnerInnen über die Schulter zu 
schauen und selbst aktiv mitanzupacken. 
Kinder im Alter von acht bis elf Jahren sind 
herzlich eingeladen, sich anzumelden und 
selbst zu Garten-Experten zu werden!

Die Minigärtner treffen sich über einen 
Zeitraum von zwei Jahren, jeweils nachmit-
tags für etwa zwei Stunden. Das Programm 
ist so bunt und vielfältig wie die Arbeit im 
Garten selbst: vom Gemüse pflanzen über 
das Schneiden der Sommerblumen bis zur 
Kartoffelernte. Pro Kind wird ein einmaliges 
Startergeld in Höhe von 100 Euro erhoben. 
Für den Beitrag erhalten die Kids ein T-Shirt, 
ein Minigärtner-Cap und eine Gartenschere. 
Zum Abschluss werden alle Kinder zu einem 
Fest auf die Mainau eingeladen, mit Gar-
ten-Rallye und feierlicher Urkunden-Über-
reichung durch Bettina Gräfin Bernadotte, 
der Geschäftsführerin der Europa Minigärt-
ner. Die gemeinnützige Initiative „Europa Mi-
nigärtner“ möchte Kinder für die Natur und 
das Gärtnern begeistern. „Es ist wichtig, dass 
Kinder die Natur als Basis unseres Lebens 
sowie die Herkunft gesunder Lebensmittel 
interaktiv und altersgerecht aufbereitet ken-
nenlernen“, sagt Bettina Gräfin Bernadotte, 
die Geschäftsführerin der Initiative.

Anmeldung und weitere Informationen:
Europa Minigärtner gemeinnützige UG Kon-
takt: Malinda Tröster Tel: +49 7531 303286 
Malinda.Troester@minigaertner.de 
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Kleiderbörse Neuhausen ob 
Eck steht wieder bevor 
Das Börsenteam freut sich nun darauf mit 
der 11.Kindertischbörse weiterzumachen. 
Diese wird am 12.10.2019 wieder in der 
Homburghalle Neuhausen ob Eck statt-
finden. Verkauf ist von 10.00Uhr bis 12.00 
Uhr. Für Helfer vom Auf- und Abbau und 
für Schwangere (unter Vorlage des Mut-
terpasses) ist schon um 9.30Uhr Einlass. 
Anmeldetermin ist der 27.09.2019 unter der 
NEUEN EMAIL: tiboe.kleinbisgross@gmail.
com mit den WICHTIGEN DATEN: NAME; 
ADRESSE; TELLEFON; KLEIDERGRÖSSE; 
TISCHANZAHL (MAX.2); MITGEBRACHTER  
STÄNDER ODER LEIHSTÄNDER!!! 
Weitere Infos und Tipps über den Ablauf 
finden Sie auf unserer Homepage: 
http://kindertischboerse.jimdo.com 
Das Neuhauser Börsenteam freut sich auf 
Euch! 
 
 
UmweltZentrum 
Welcher Apfel ist das? 
Auf dem Streuobstlehrpfad in Stockach-
Airach reifen zurzeit unterschiedlichste 
und zugleich köstliche Obstsorten. Der 

Apfelkenner Konrad Hauser bietet vor Ort 
die Möglichkeit, Äpfel, Birnen und Co zu 
probieren und Unterscheidungsmerkmale 
kennenzulernen. Darüber hinaus können 
die Teilnehmenden mitgebrachtes Obst aus 
dem eigenen Garten begutachten und be-
stimmen lassen - dafür werden mindestens 
drei Äpfel oder Birnen pro Sorte benötigt. 
Die zu bestimmenden Obstsorten sollten 
jeweils in einem mit Name und laufender 
Nummer beschrifteten Beutel mitgebracht 
werden. 

Die Veranstaltung wird vom UmweltZent-
rum Stockach in Kooperation mit dem Verein 
Fachwarte für Obst und Garten angeboten 
und findet am Dienstag, den 17. September 
statt. Die Sortenbestimmung mitgebrachter 
Äpfel und Birnen beginnt um 16.00 Uhr. Die 
anschließende Führung über den Obstlehr-
pfad startet um 17.00 Uhr. Treffpunkt ist der 
Wasserhochbehälter beim Streuobstlehr-
pfad am Osterholz in Stockach. Die Kosten 
für die Veranstaltung betragen 5,00 €. 

Eine Anmeldung hierzu ist unbedingt erfor-
derlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 
Anmeldung und weitere Informationen 
beim UmweltZentrum Stockach unter 
07771/4999 oder info@uz-stockach.de. 

Badefahren zum  
Solemar Bad Dürrheim
Ab 23. September 2019 starten wieder die 
beliebten Badefahrten nach Bad Dürrheim 
ins Solemar. 

Der „FECHT-Bus“ fährt 5x jeweils montags ab 
um: 
 
Mühlingen  10.15 Uhr
Zoznegg  10.20 Uhr
Ev. Altersheim  10.30 Uhr
Kik (ehem. Vögele)  10.33 Uhr
Trepple  10.35 Uhr
Busbahnhof  10.40 Uhr
Ludwigshafen/Volksbank  10.50 Uhr
Nenzingen  11.00 Uhr
Orsingen  11.05 Uhr
Bruderhof  11.10 Uhr
Eigeltingen  11.15 Uhr 

Anmeldungen sind telefonisch bei Fam. 
Schulz unter 07773/9089996 möglich (am 
besten abends). 
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Servicekraft 
Spülkraft /Küche

gesucht.

Badischer Hof  
Hauptstraße 41, 78333 Stockach,

Telefon 07771/878 69-0 

Steißlingen 3½-Zi.-Wohnung 
96 qm, EBK, großer Balkon in 2-Familienhaus an ein Paar 

ab 45 Jahre, NR, keine Haustiere ab 01.10 frei. 
KM 620,- € + NK + Kaution + Garage 40,- €.

Tel. 0162/4004408 ab 17.00 Uhr 

Schöne 2-Zimmer-Wohnung 
55 qm zentral gelegen in Stockach-Unterstadt, EBK, 

Abstellraum, Stellplatz KM 400,- € ab sofort zu vermieten.

Tel. 07771/929303 

1-Zimmer-Einliegerwohnung 
in Stockach-Hindelwangen ab sofort zu vermieten  

36 qm, Bad mit Dusche, EBK, Terrasse, Stellplatz, 
sep. Eingang. 450 Euro warm, 2 MM Kaution 

Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 5546452,
an den PRIMO VERLAG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach.

WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller
(ab 13 Jahren) für Prospekte und Anzeigenblätter in 
Eigeltingen.

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
Telefon 0800-999-5-666                     zusteller@psg-bw.de

Zuverdienst gesucht????
Wir suchen für unseren Betrieb flexible 

Aushilfe/rüstigen Rentner
zur Unterstützung für unsere Ofenmontagen.

Interesse ???  Fragen ??? 
Über Ihren Anruf würden wir uns freuen.

OFEN JOOS, Wahlwieser Straße 3 in 78359 Orsingen - Nenzingen
Telefon 0 77 74 / 12 64 oder info@ofen-joos.de



Staubsaugerservice für „Vorwerk“

• Reparaturen
• gebrauchte Sauger mit Garantie
• Verbrauchsmaterialien, Staubsaugerbeutel usw.

Hans-Peter Meder   ❘ Tel. 0 75 75 / 14 13





Mostobstannahme ab 13.09.
für Sinner Fruchtsäfte, Ludwigshafen 
bei Familie Josef Schacher,
Widumstr. 29 in Honstetten. 

Täglich ab 17.00 Uhr - 18.30 Uhr
Samstag von 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Für unser Cafe, Bistro 
suchen wir Sie 

Vor- u. zubereiten von Frühstück 
Vor- u. zubereiten von Flammkuchen und Salate
Wenn Sie selbständiges Arbeiten gewohnt sind
und in einem motivierten Team arbeiten wollen

stellen Sie sich einfach vor.  

Tel. 07771- 918 51 93
Seilerhaus Cafe-Bistro, Stockach

uhsk@gmx.de

Wir haben unseren Betrieb zum
31.08.2019 geschlossen.

Liebe Kunden,
für die Wertschätzung und Treue, die Sie uns in
den vergangenen 20 Jahren entgegengebracht
haben bedanken wir uns ganz herzlich.

Gerhard Brändle & Pedro Fernandez

Gewerbestr. 12 • 78333 Stockach
www.braendle-lackierungen.de



Haushaltsauflösungen
(mit Verwertung)
Entrümpelungen

Umzüge & Transporte
erledigt für Sie

P. Güntert 78315 Radolfzell
Tel.: 0 77 32/5 70 36

n  Pflaster - und
    Natursteinarbeiten
n  Kleinteiche und Brunnen
n  Innenausbau - Wände
n  Gabionenwände
n  Baum- u. Heckenschnitt
n  Zäune und Sichtschutz

Pflasterbau
UweUwe

JägerJäger
Mühlingen

Tel. 0172 - 743 50 33
Info:pflasterbau-jaeger@t-online.de
Homepage: www.jaeger-pflasterbau.de



Biergarten-Abschluss-Party 
am Sonntag, den 15. September ab 15 Uhr 

Livemusik mit der EinMannBandHoch2
- nur bei guter Witterung -

Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche gärtnerischen Arbeiten.
Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen

Neu: Vertikale Begrünung im In- und Outdoorbereich
Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 • E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995

Laser/IPL/RF Dauerh. Haarentfernung 
Besenreiser • Couperose • Falten • Pigmentflecken

Altersflecken • Akne • Hämangiome/Blutschwämmchen 
Praxis INSPIRIT • Tel. 0 77 71 / 91 76 50 



Rückbildungskurs September 
in Eigeltingen hat noch freie Plätze 

Angelika Haack Hebamme 
Tel. 07774/2759664 oder angelika.haack@gmx.de 


